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ERKLÄRUNG

Die Zukunft des Europäischen Sozialmodells: der Standpunkt der Regionen

Verabschiedet von der VRE-Kommission “Sozialer Zusammenhalt, Sozialpolitik & Öffentliches Gesundheitswesen” am 14. Oktober in ‘s Hertogenbosch (Noord-Brabant,-NL)

und von der Hauptversammlung der VRE

am 24. November 2005 in Straßburg-F

Die Mitglieder der Kommission “Sozialer Zusammenhalt, Sozialpolitik & Öffentliches Gesundheitswesen” der Versammlung der Regionen Europas (VRE) haben bei ihrer Sitzung in ‘s-Hertogenbosch (Noord-Brabant, NL) am 13. und 14. Oktober 2005 über die Zukunft  des Europäischen Sozialmodells diskutiert und die folgende Erklärung verabschiedet:

1. Die Regionen bedauern, dass die Diskussion um das Europäische Sozialmodell in einem negativen Grundklima hinsichtlich der Anliegen der Bürger gestartet wurde: Unsicherheit um die Gesundheits- und Sozialdienstleistungen, Auswirkungen der Globalisierung und Verlagerung von Unternehmen und Arbeitsplätzen, Herausforderungen, die mit dem demografischen Wandel einhergehen sowie die zukünftige Ausrichtung der Europäischen Union, insbesondere im Anschluss an das französische und das niederländische Referendum über den Entwurf des Europäischen Verfassungsvertrags. 

2. Die Diskussion um das Europäische Sozialmodell muss ehrlich, engagiert und transparent sein, sie muss die Anliegen der Bürger respektieren und versuchen, eine ausgewogene, nachhaltige Lösung für die Probleme zu bieten, denen Europa sich heute stellen muss.  

3. Die Regionen unterstreichen, dass das Europäische Sozialmodell nicht als alleiniges Modell definiert werden kann, das in gleicher Weise auf alle europäischen Regionen und Staaten angewendet werden kann.

4. Die Regionen sind überzeugt, dass jede Definition des Europäischen Sozialmodells auf Wissen und Vielfalt gegründet sein muss und die verschiedenen Kulturen, Traditionen und Bedürfnisse berücksichtigen muss, die im heutigen Europa existieren.

5. Daher erklären die Regionen, dass alle diesbezüglichen Aktionen in Europa auf dem Subsidiaritätsprinzip basieren müssen. Die Regionen spielen eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung und der Bereitstellung des Europäischen Sozialmodells für ihre Bürger.

6. Die Regionen definieren das Europäische Sozialmodell als eine Reihe von Prinzipien und Werten, die von allen europäischen Regionen geteilt werden und erklären, dass diese Prinzipien die folgenden sind:

a. Solidarität

b. Soziale Gerechtigkeit

c. Sozialer Zusammenhalt 

d. Gleichberechtigter Zugang zu Beschäftigung, insbesondere für junge Menschen und Behinderte 

e. Chancengleichheit für Männer und Frauen 

f. Gleichberechtigter Zugang zu gesundheitlicher und sozialer Absicherung  

g. Allgemeiner Zugang zur Bildung 

h. Allgemeiner Zugang  zu Gesundheits- und Sozialdienstleistungen 

i. Chancengleichheit für jeden in der Gesellschaft, insbesondere für Senioren, junge Menschen, Behinderte, soziale Randgruppen und Minoritäten 

j. Allgemeiner Zugang zu sowie Entwicklung und Umsetzung von Wissen und Kenntnissen im Bereich der Gesundheits- und Sozialdienstleistungen

7. Die Regionen verpflichten sich dieser Prinzipien und sie ihren Bürgern zuzusichern.

Die Regionen appellieren:

8. an die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, die informell am 27.–28. Oktober 2005 in Surrey (UK) zusammentreffen, die Vielfalt der in Europa existierenden Sozialmodelle anzuerkennen und diese Vielfalt unter Anwendung des Subsidiaritätsprinzips zu respektieren. 

9. an die Nationalregierungen, ihre Systeme zu dezentralisieren, damit das jeweilige Sozialmodell unter Anwendung des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt werden kann und den Regionen in diesen Belangen finanzielle und politische Autonomie zugesichert wird. 

10. an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, die Prinzipien anzuerkennen, die die Regionen als Grundlage für das Europäische Sozialmodell definiert haben und sicherzustellen, dass diese Prinzipien bei Gesetzesentwürfen, die in den Bereich des Europäischen Sozialmodells fallen, berücksichtigt werden.

11. insbesondere an den Europäischen Kommissar für Soziale Angelegenheiten und den Kommissar für Gesundheit und Verbraucherschutz, eine Europäische Gesetzgebung vorzuschlagen, die die oben genannten Prinzipien verankert und sicherstellt, dass sie immer berücksichtigt werden, wenn neue Politiken entworfen werden. Die legale Basis dieser vorgeschlagenen Gesetzgebung sollen die Vertragsbestimmungen zur Gesundheits- und Sozialpolitik sein, als Gegengewicht zu den Europäischen Binnenmarktbestimmungen.

12. an die Versammlung der Regionen Europas, sich weiterhin an den Diskussionen um die Zukunft des Europäischen Sozialmodells zu beteiligen und individuell spezifische Aspekte dieser Diskussion zu analysieren, um den Mitgliedsregionen dabei behilflich zu sein, angemessene und nachhaltige Lösungen für die Probleme zu finden, mit denen sie derzeit konfrontiert sind. 
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